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Statuten des «Volleyball Club Rämi» 
 

 
Artikel 1 

Name/Rechtsnatur 1 Unter dem Namen «Volleyball Club Rämi» (VBC Rämi) besteht ein Verein im Sinne von 
Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. 

Sitz 
2 Der VBC Rämi hat seinen Sitz in Zürich. 

 
3

 Er ist den Verbänden Swiss Volley Region Zürich und Swiss Volley angeschlossen. Zur 
Erfüllung seines Zwecks kann er auch anderen Verbänden, Vereinen und Organisationen, 
namentlich im Sportbereich, beitreten. 

 

Artikel 2 

Vereinszweck Der VBC Rämi will: 
 1 Volleyballbegeisterten die Möglichkeit bieten, ihren Sport auszuüben und ihre technischen 

Fähigkeiten und das Zusammenspiel im Team nach Möglichkeit fördern. 
 2 Mit einem oder mehreren Teams die Meisterschaft bestreiten. 
 3 Mit der KS Rämibühl eine gute Zusammenarbeit pflegen und insbesondere deren 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Ehemaligen eine Möglichkeit für 
sportliche Betätigung und Begegnung bieten. 

 4 Mit verschiedenen gesellschaftlichen Aktivitäten den Zusammenhalt unter den Mitgliedern 
fördern. 

 

Artikel 2a 

Ethik 1 Der VBC Rämi setzt sich für einen gesunden, sauberen, respektvollen, fairen und 
erfolgreichen Sport ein. Er lebt diese Werte vor, indem er – sowie seine Organe und Mitglieder 
– dem Gegenüber mit Respekt begegnet, transparent handelt und kommuniziert. Der VBC 
Rämi anerkennt die aktuelle «Ethik-Charta» des Schweizer Sports und verbreitet deren 
Prinzipien bei seinen Mitgliedern. 

 2 Doping widerspricht den fundamentalen Prinzipien des Sports sowie der medizinischen 
Ethik und stellt ein Gesundheitsrisiko dar. Aus diesen Gründen ist es verboten. Der VBC Rämi 
und seine Mitglieder unterstehen dem Doping-Statut von Swiss Olympic («Doping-Statut») 
und den weiteren präzisierenden Dokumenten. Als Doping gilt jede Verletzung der Artikel 2.1 
ff. des Doping-Statuts. 

 3 Der VBC Rämi unterstellt sich dem Ethik-Statut des Schweizer Sports. Das Ethik-Statut 
ist für den VBC Rämi selbst, seine Organe, seine Mitglieder und seine allfälligen 
Mitarbeitenden verbindlich. 

 4 Mutmassliche Verstösse gegen das Doping-Statut oder das Ethik-Statut werden von 
Swiss Sport Integrity untersucht. Die Disziplinarkammer des Schweizer Sports (nachfolgend: 
Disziplinarkammer) ist für die Beurteilung und Sanktionierung von festgestellten Verstössen 
gegen das Doping-Statut und das Ethik-Statut zuständig. Die Disziplinarkammer wendet ihre 
Verfahrensvorschriften an. Entscheide der Disziplinarkammer können unter Ausschluss der 
staatlichen Gerichte innert 21 Tagen ab Erhalt des begründeten Entscheids beim Tribunal 
Arbitral du Sport (TAS) in Lausanne angefochten werden. 

 

Artikel 3 

Mitgliedschaft 1 Die Mitgliedschaft steht allen natürlichen Personen offen. 
 2 Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. 
 3 Aktivmitglieder sind die Spielerinnen und Spieler sowie die Trainerinnen und Trainer der 

Teams. Bei Überbelegung der Halle können mittrainierende und nicht-lizenzierte Spielerinnen 
oder Spieler von den jeweiligen Trainerinnen/Trainer vom Training ausgeschlossen werden. 

 4 Passivmitglieder sind nicht am Trainingsbetrieb oder an der Meisterschaft teilnehmende 
Mitglieder des Vereins. 
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Artikel 4 

Sponsoren 1 Es besteht die Möglichkeit, den Verein als Sponsor, Gönnerin oder Gönner zu 
unterstützen.  

 2 Gönnerinnen/Gönner unterstützen den VBC Rämi durch einen von ihnen selbst 
bestimmten jährlichen finanziellen Beitrag. Die Mitgliederversammlung kann einen 
Mindestbetrag festsetzen. 

 3 Sponsorenbeiträge und allfällige Gegenleistungen werden zwischen Sponsor und Verein 
festgelegt. 

 4 Sponsoren und Gönnerinnen/Gönner haben kein Stimm- und Wahlrecht, sind jedoch an 
Vereinsanlässen willkommen. 

 
 

Artikel 5 

Austritt/Ausschluss 1 Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, dem Tod oder durch den Ausschluss des 
Mitglieds. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit mit schriftlicher Erklärung an den Vorstand 
möglich. Der volle Mitgliederbeitrag für das laufende Vereinsjahr ist geschuldet bzw. wird nicht 
zurückerstattet. 

 2 Der Vorstand kann Mitglieder ausschliessen, wenn diese ihren Verpflichtungen gegenüber 
dem Verein nicht nachkommen oder dem Verein Schaden zufügen. Dem ausgeschlossenen 
Mitglied sind die Gründe für den Ausschluss bekanntzugeben. 

 3 Ein Ausschluss kann an der Mitgliederversammlung angefochten werden. Das 
ausgeschlossene Mitglied kann gegen den Entscheid innert 30 Tagen schriftlich rekurrieren 
und einen Beschluss der Mitgliederversammlung verlangen. Diese entscheidet endgültig. 

 

Artikel 6 

Organisation Die Organe des VBC Rämi sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die 
Rechnungsrevisoren. 

 

Artikel 7 

Mitglieder- 1 Die Mitgliederversammlung (MV) ist das oberste Organ des Vereins. Sie tritt einmal  
versammlung jährlich im zweiten Quartal zusammen. Auf Verlangen von mindestens 1/5 der Mitglieder oder 

des Vorstandes wird eine ausserordentliche MV einberufen. 
 2 Die Mitgliederversammlung entscheidet über folgende Geschäfte:  

a) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung, 
b) Genehmigung des Jahresberichts, 
c) Abnahme der Jahresrechnung nach Kenntnisnahme des Revisorenberichts, 
d) Entlastung des Vorstandes, 
e) Wahl und Abberufung des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren, 
f) Genehmigung des Jahresbudget, 
g) Festsetzung der Mitglieder- und Gönnerbeiträge, 
h) Statutenänderungen, 
i) Auflösung des Vereins, 
j) Beratung und Beschlussfassung über Anträge des Vorstands und der Mitglieder, 
k) Beratung und Beschlussfassung über weitere Geschäfte, die durch Gesetz oder 

Statuten der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. 
 3 Anträge zuhanden der Vereinsversammlung sind spätestens 20 Tage vor der Versammlung 

schriftlich an den Vorstand einzureichen. 
 4 Die Versammlung beschliesst mit dem einfachen Mehr der gültig abgegebenen Stimmen; 

Enthaltungen bleiben unberücksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt bei Sachgeschäften der 
Antrag als abgelehnt. Bei Wahlen gilt das absolute Mehr. Ist ein zweiter Wahlgang 
erforderlich, gilt das relative Mehr. Für die Änderung der Statuten ist die Zustimmung von 
mindestens 2/3, für die Auflösung des Vereins von mindestens 3/4 der anwesenden Mitglieder 
notwendig; Enthaltungen und ungültige Stimmen werden berücksichtigt.  

 5 Geheime Abstimmung erfolgt auf das Verlangen von mindestens einem Fünftel der 
anwesenden Mitglieder. 

 

Artikel 8 

Vorstand 
1
 Der Vorstand besteht aus Präsidentin/Präsidenten, Vizepräsidentin/Vizepräsidenten, 

Kassierin/Kassier, Aktuarin/Aktuar und technischer Leiterin oder technischem Leiter. Auf 
Antrag des Vorstandes kann er um maximal 2 Mitglieder erweitert werden. 

 
2
 Er tritt so oft zusammen als es die Geschäfte erfordern. Über die Sitzung wird Protokoll 

geführt. 
 3 Der Vorstand setzt die Vereinsbeschlüsse um, bereitet die Mitgliederversammlung vor und 

führt sie durch, sorgt für die Organisation des Trainings- und Spielbetriebs, fördert den 



 

  3 

Vereinszweck und vertritt den Verein nach aussen. Er übernimmt auch alle Aufgaben, die 
nicht ausdrücklich einem anderen Organ des Vereins zugewiesen sind. 

 

Artikel 9 

Rechnungsrevisoren 1 Die zwei Rechnungsrevisoren prüfen die Rechnungsführung des Vereins und stellen 
Antrag an die Mitgliederversammlung über die Genehmigung der Jahresrechnung und über 
die Entlastung des Vorstands. 

 2 Sie dürfen nicht dem Vorstand angehören. 
 

Artikel 10 

Finanzen 1 Der VBC Rämi finanziert sich aus: 

  ⦁ Mitglieder- und Gönnerbeiträgen 

  ⦁ Einnahmen aus Vereinsaktivitäten 
  ⦁ Erlös aus Veranstaltungen und Wettkämpfen 

  ⦁ Beiträgen von Jugend + Sport 

  ⦁ Weiteren Beiträgen der öffentlichen Hand 

  ⦁ Einnahmen aus Sponsoring 

  ⦁ Erträge aus dem Vereinsvermögen 
 

 2 Die Mitgliederbeiträge werden für Aktiv- und Passivmitglieder und bei den Aktivmitgliedern 
für Juniorinnen/Junioren, Studentinnen/Studenten und Berufstätigen gestuft erhoben und 
durch die Mitgliederversammlung festgelegt. 

 3 Der Rechnungsabschluss erfolgt am Ende der Meisterschaft. Das Rechnungsjahr 
erstreckt sich vom 1. Mai bis 30. April. 

 4 Für Schulden des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Die persönliche 
Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

 

Artikel 11 

Auflösung 1 Die Auflösung des VBC Rämi kann durch die Mitgliederversammlung mit Zustimmung von 
3/4 der an der Abstimmung anwesenden Mitglieder gefasst werden. 

 2 Das Vereinsvermögen wird einer gemeinnützigen Organisation zugeführt. 
 

Artikel 12 

Inkrafttreten 1 Diese Statuten treten mit Annahme durch die Mitgliederversammlung vom 23. Juni 2023 
in Kraft. 

 
 
 
 
 Der Präsident: Pascal Gerber   Die Aktuarin: Eva-Maria Schneider 

   


